
Baugebiet Supperten II: Erste Vermark-
tungsphase 19.12.2025 bis 20.02.2026
Nach einer zeitintensiven Vorbereitungsphase wird derzeit am Westrand
von Ettenheim das neue rund 3 Hektar große Baugebiet „Supperten II“ er-
schlossen. Das Gebiet schafft neuen Wohnraum für alle Generationen – von
jungen Familien bis zu Seniorinnen und Senioren. Die Erschließungsarbei-
ten werden voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein. In der ersten
Vermarktungsphase werden 15 Einfamilienhaus- und 6 Doppelhausgrunds-
tücke zum Kaufpreis von 395 Euro/Quadratmeter angeboten. Bewerbungen
können im Zeitraum von 19.12.2025 bis 20.02.2026 online über das Portal
Baupilot (https://www.baupilot.com/Ettenheim) eingereicht werden. Die
bereits in Baupilot registrierten interessierte Personen werden parallel über
den Vermarktungsstart benachrichtigt.
Auf Baupilot sind alle relevanten Informationen einsehbar - darunter Expo-
sés, Lagepläne, Preise,Vergabekriterien sowie Informationen zumVerfahren
und Kontaktmöglichkeiten. Im Kaufpreis sind sämtliche Anlieger- und Er-
schließungskosten der Gemeinde enthalten. Den Erwerbenden wird eine
dreijährige Bauverpflichtung ab Baureife sowie die Verpflichtung zur Eigen-
nutzung auferlegt. Im Übrigen erfolgt die Bauplatzvergabe nach den gelten-
den Vergabekriterien für Bauplätze in Ettenheim.
Für Fragen stehen folgendeAnsprechpersonen zurVerfügung.Verfahren und
Grundstücksangelegenheiten: Loreen Ebert (liegenschaften@ettenheim.de,
Telefon 07822 / 432-360), baurechtliche Fragestellungen: Baurechtsbehörde,
RainerGruninger (rainer.gruninger@ettenheim.de,Telefon07822 /432-330).
Die Bewerbungsphase beginnt bewusst vor Weihnachten, damit Familien
die Feiertage nutzen können, um das Thema in Ruhe gemeinsam zu bespre-
chen.DieStadtverwaltungbittetumBeachtungdereingeschränktenErreich-
barkeit in der Zeit vom 24.12.2025 bis einschließlich 06.01.2026. Am 02. und
05.01.2026 ist die Stadtverwaltung geschlossen. Für Fragen rund um die Be-
werbung steht die Verwaltung ab dem 07.01.2026 gerne zur Verfügung.

Wiederholter Vandalismus in
Ettenheimweiler
In Ettenheimweiler ist es erneut zu Störungen an der städtischen Weih-
nachtsbeleuchtung gekommen. Wie bereits im vergangenen Jahr, haben un-
bekannte Personen Teile der Dekoration manipuliert.
Dabei wurden Kerzen aus ihren Halterungen entfernt, Lichterketten vom
Baum gerissen sowie Stecker gezogen und Kabel durchtrennt.
Sollten Sie etwas Auffälliges beobachtet haben, bitten wir Sie, sich umge-
hendandasOrdnungsamtunterTelefon07822 /432-124zuwenden,umkünf-
tige Störungen zu verhindern. Für jeden Hinweis sind wir Ihnen dankbar.

Wasserzählerablesung 2025
Die Ablesekampagne für die Jahresendabrechnung 2025 ist bereits ange-
laufen. Alle Anschlussnehmer, die Ihre Zählerstände noch nicht übermit-
telt haben, möchten wir daran erinnern, dies umgehend nachzuholen.
Zählerstände, die bis zum 31.12.2025 nicht gemeldet werden, können wir
bei der Jahresendabrechnung nicht berücksichtigen. Diese werden dann
geschätzt. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.
Stadt Ettenheim

Abbrennen von Silvesterfeuerwerk in
der Ettenheimer Innenstadt verboten
Viele Menschen begrüßen das neue Jahr mit Böllern und Raketen. Dabei kam
es in der Vergangenheit in verschiedenen Städten immer wieder zu Bränden
– zum Teil mit erheblichem Schaden an historischen und denkmalgeschütz-
ten Gebäuden und Wohnhäusern der Innenstädte.

Vor diesem Hintergrund weist die Stadt Ettenheim auf die geltenden gesetz-
lichen Regelungen hin.
Mit Wirkung vom 1. Oktober 2009 ist das Abbrennen pyrotechnischer Ge-
genstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder-
und Altenheimen, Reet- und Fachwerkhäusern sowie besonders brandemp-
findlichen Gebäuden und Anlagen grundsätzlich verboten.
Für das Stadtgebiet Ettenheim gilt darüber hinaus eine besondere Regelung:
Im engsten Innenstadtbereich zwischen dem Oberen Tor, dem Unteren Tor
und dem Ringsheimer Tor darf keinerlei Feuerwerk abgebrannt werden.
Dieses Verbot erstreckt sich ebenfalls auf die unmittelbare Nähe von Fach-
werkhäusern – sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften.
Unabhängig davonwird dringend darauf hingewiesen, dass Feuerwerkskör-
per grundsätzlich nicht in der Nähe von Wohnhäusern sowie denkmalge-
schützten und historischen Gebäuden, wie beispielsweise dem Altdorfer
Schloss, gezündet werden dürfen. Zu den besonders brandempfindlichen
Gebäuden und Anlagen zählen unter anderem auch Tierställe sowie land-
wirtschaftliche Gebäude, insbesondere Holz- und Strohlager.
Die Stadtverwaltung macht deutlich, dass Silvesterkracher und andere Feu-
erwerkskörper kein Spielzeug sind. Bei unsachgemäßer Verwendung be-
steht erhebliche Brand- und Verletzungsgefahr.
Die Stadt Ettenheim bittet alle Bürgerinnen und Bürger um die Einhaltung
der gesetzlichen Vorschriften zum Schutz von Menschen, Sachwerten und
des historischen Stadtkerns. Verstöße gegen die bestehenden Verbote stellen
eine Ordnungswidrigkeit nach dem Sprengstoffgesetz dar und können mit
einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Hinweis zur Räum- und Streupflicht
während der Wintermonate
Die Stadt Ettenheim erinnert alle Straßenanlieger daran, ihrer gesetzlichen
Verpflichtung zur Räum- und Streupflicht bei Schnee und Eisglätte nachzu-
kommen. Anliegende Gehwege sind von Schnee zu befreien und bei Glätte
mit abstumpfenden Materialien wie Sand, Splitt oder Asche zu bestreuen.
Ist kein Gehweg vorhanden, ist entlang des Grundstücks eine Fläche von
mindestens 1 Meter zu räumen. Alternativ kann auf nur einer Straßenseite
eine Fläche von mindestens 2 Metern Breite freigehalten werden.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind während der Wintermonate
regelmäßig im Einsatz, um die Verkehrssicherheit auf den Gemeindestraßen
zu gewährleisten. Dabei haben Haupt- und Durchgangsstraßen Vorrang, um
Beeinträchtigungen für Anwohnerinnen und Anwohner möglichst gering zu
halten. Dennoch lassen sich Schneemengen, die bei der Räumung vor
Grundstücksein- und -ausfahrten entstehen, nicht vollständig vermeiden.
Um eine effiziente und ordnungsgemäße Schneeräumung zu ermöglichen,
bitten wir darum, Fahrzeuge nicht am Fahrbahnrand abzustellen und ge-
räumten Schnee nicht wieder auf die Fahrbahn zu schieben. Zuwiderhand-
lungen stellen eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 8 der Räum- und Streu-
pflichtsatzung der Stadt Ettenheim dar und können entsprechend geahndet
werden.
Bitte beachten Sie die gesetzlichen Zeiten der Räum- und Streupflicht:
• Werktags bis spätestens 7 Uhr
• Sonn- und Feiertags bis spätestens 8 Uhr
Die Streupflicht endet täglich um 20 Uhr.
Weitere Informationen finden Sie in der Räum- und Streupflichtsatzung der
Stadt Ettenheim auf unserer städtischen Homepage. Wir danken Ihnen für
Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung, damit wir gemeinsam sichere Wege
in der Stadt gewährleisten können.

Öffnungszeiten Jahreswechsel der Stadt
- Notdienst für Bauhof und Wasserwerk
Die Stadtverwaltung sowie die Ortsverwaltungen sind an Heiligabend, Mitt-
woch, 24. Dezember und Silvester, Mittwoch, 31. Dezember, geschlossen.
An den Brückentagen, Freitag, 2. und Montag, 5. Januar 2026, ist das Rathaus
ebenfalls geschlossen.
Der städtische Bauhof und das Wasserwerk sind in der Zeit vom 24.12.2025
bis einschließlich 06.01.2026 geschlossen. Während dieser Zeit besteht ein
NotdienstbeimBauhofundbeimWasserwerk:Bauhof:Mobil0160 / 7077361,
Wasserwerk: Mobil 0151 / 20329274.

Für Kurzentschlossene - Mit der EttenheimCARD Freude
verschenken

Einen Tag vor Weihnachten noch kein passendes Geschenk gefunden? Oder
noch auf der Suche nach einem Mitbringsel für die Silvesterparty? Mit der
EttenheimCARD liegt man immer richtig und kann ganz ohne Einkaufsstress
entspannt Freude schenken. Gleichzeit wird der Einzelhandel vor Ort ge-
stärkt und unterstützt. Die EttenheimCARD in Scheckkartenformat gibt es
mit der passenden Geschenkverpackung in allen teilnehmenden Betrieben,
im Bürgerbüro der Stadtverwaltung oder online über den Gutscheinshop
(https://ettenheimcard.de). Auf die EttenheimCARD können beliebige Sum-
men bis zu 250 Euro aufgeladen werden. Der oder die Beschenkte können
das Guthaben auf der Karte auch in mehreren Teilbeträgen in den örtlichen
Partnerbetrieben einlösen.

Ab Frühjahr kommenden Jahres (1. April 2026) wird die EttenheimCARD au-
ßerdem in die Erlebnisregion Europa-Park-CARD überführt und ist damit in
der Region gültig. Sie kann neben Ettenheim u.a. auch in Herbolzheim, Rust
und weiteren Teilnehmerkommunen eingesetzt werden und ist damit noch
attraktiver.

Wer noch im Besitz eines alten Papiergutscheins des Unternehmen Etten-
heim e.V. ist, hat noch bis 31.12.2025 die letzte Möglichkeit den Gutschein
einzulösen, danach verlieren sie ihre Gültigkeit.

Es empfiehlt sich die EttenheimCARD über die App oder die Webseite zu
registrieren. So kann die Karte bei Verlust gesperrt und das Guthaben auf
eine neue Karte übertragen werden. Zusätzlich erhalten registrierte Nut-
zer*innen einen persönlichen Zugang für ihr Kundenkonto und können die
Beträge jederzeit einsehen und die Karte verwalten. Die Karte kann immer
wieder mit einem Betrag aufgeladen werden und Beträge von mehreren Kar-
ten können auf einer zusammengeführt werden. Wichtig: Für die Nutzung
der EttenheimCARD ist nicht zwingend eine Registrierung erforderlich. Sie
kann auch ohne Registrierung sofort durch den Beschenkten im Geschäft
eingesetzt werden.

Die EttenheimCARD kann derzeit bei folgenden Unternehmen eingesetzt
bzw. erworben werden:
• Allianz Norbert Schneider
• Autohaus Hog
• Buchhandlung Machleid
• C.F. Dietrich Bauzentrum
• Die Schwarzwaldscheune Heimatshopping
• Edeka Kohler Ettenheim
• Gärtnerei Jäger
• Meierfashion
• Nann – Optik Uhren Schmuck
• Oberle Gesunde Schuhe
• Rad Schulz
• Rhein Apotheke
• Rohan-Apotheke
• S‘Blumenhäfele
• Schwarzwald Küchen Ettenheim
• Sparkasse Offenburg/Ortenau
• Stadt Ettenheim (Bürgerbüro)
• studioK
• Unter Vier Augen
• Volksbank Lahr eG

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen
bis 31. März 2026 der Agentur für Arbeit melden

Betriebe mit durchschnittlich 20 Arbeitsplätzen oder mehr haben die Pflicht,
auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen
zu beschäftigen. Für kleinere Betriebe bestehen Sonderregelungen. Die An-
zeige mit den Beschäftigungsda-ten aus 2025 muss bei der Arbeitsagentur
Offenburg bis zum 31. März 2026 eingegangen sein. Die Frist kann nicht ver-
längert werden. Am schnellsten und einfachsten geht der Versand der An-
zeige auf elektronischem Wege.
Kostenlose Software unterstützt Arbeitgeber bei elektronischer Anzeige
Für die Erstellung und den Versand der Anzeige steht Arbeitgebern die kos-
tenfreie Software IW-Elan auf www.iw-elan.de unter der Rubrik „Software“
zur Verfügung.
Kommen Arbeitgeber ihrer Beschäftigungspflicht nicht nach, ist eine Aus-
gleichsabgabe an das örtliche Integrations- bzw. Inklusionsamt zu leisten.
Ob und in welcher Höhe eine Zahlungspflicht besteht, lässt sich mit IW-Elan
berechnen. Die Höhe der Ausgleichsabgabe wird regelmäßig angepasst. Für
das kommende Jahr wurden die Staffelbeträge erhöht. Die Mittel der Aus-
gleichsabgabe werden zur Förderung der Teilhabe von schwerbehinderten
Menschen eingesetzt. Darunter zählen zum Beispiel die Einrichtung eines
Arbeitsplatzes sowie die Förderung eines schwerbehinderten Menschen mit
einem Eingliederungszuschuss. Mehr Informationen zur Ausgleichsabgabe
sowie dem Anzeigeverfahren finden sich online auf www.arbeitsagen-
tur.de/unternehmen/personalfra-gen/pflichten-arbeitgeber/schwerbehin-
derte-menschen.
Fragen zum Anzeigeverfahren werden von Montag bis Freitag zwischen 9.30
und 11.30 Uhr unter der Telefonnummer 0721 / 823-7066 für Arbeitgeber
aus dem Orten-aukreis beantwortet.
Der Arbeitgeber-Service steht den Betrieben gerne für Beratungen zur Ein-
stellung schwerbehinderter Menschen zur Verfügung. Er ist unter der kos-
tenlosen Nummer 0800 / 4 5555 20 erreichbar.
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c Altdorf
24. Dezember: Erold Gutowski (75 Jahre).
25. Dezember: Alexandra Häuser (85 Jahre).
02. Januar: Vincenzo Rondini (75 Jahre).
04. Januar: Peter Kreusch (70 Jahre).
05. Januar: Manfred Mösch (70 Jahre).
c Ettenheim
24. Dezember: Rudolf Wasmer (75 Jahre).
25. Dezember: Christa Kramer (80 Jahre).
29. Dezember: Achim Schwendemann (70 Jahre).
01. Januar: Khatoon Heidari (75 Jahre); Maria Palminteri (70 Jahre).
03. Januar: Peter Henninger (85 Jahre).
c Ettenheimweiler
04. Januar: Brigitte Cörlin (70 Jahre).
c Münchweier
28. Dezember: Karl-Otto Burger (70 Jahre).
01. Januar: Bert Schnell (75 Jahre).

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung ist von Montag, 22. Dezember bis einschließlich Mon-
tag, 5. Januar 2026 geschlossen. Es findet außerdem von Montag, 22. De-
zember, bis einschließlich Montag, 19. Januar 2026, keine Ortsvorsteherin-
nen-Sprechstunde statt.
Bei dringenden Angelegenheiten können während der Schließzeit Termine
nach Vereinbarung mit der Ortsvorsteherin getroffen werden: ovettenheim-
muenster1@ettenheim.de.

Öffentliche Toilette geschlossen
Die öffentliche Toilette in Ettenheimmünster ist vom 30. Dezember bis ein-
schließlich 2. Januar 2026 geschlossen.

Geänderte Öffnungszeiten der
Ortsverwaltung ab Januar 2026
Die Ortsverwaltung in Ettenheimmünster hat ab Januar 2026 geänderte Öff-
nungszeiten:
Montag: 14 bis 16.30 Uhr und Mittwoch 8.30 bis 11 Uhr.
Die Bürgersprechstunde der Orsvorsteherin findet wie gewohnt montags
von 9 bis 11 Uhr statt.

Spende Lichterfest für Frieden
Der Ortschaftsrat bedankt sich herzlich für die Spenden am diesjährigen
Lichterfest für Frieden.
Die Spendeneinnahmen kommen den Sternsingern unter dem Motto „Schu-
le statt Fabrik - Sternsingen gegen Kinderarbeit“ zugute.

Ortsverwaltung geschlossen
Die Ortsverwaltung ist wegen zwei Brückentage, am 2. und 5. Januar 2026,
geschlossen. Am 7. Januar 2026 sind wir wieder zu den bekannten Öffnungs-
zeiten für Sie da.

Entsorgung der Abfälle aus der Silves-
ternacht
Wir bitten darum, dass nach der Silvesternacht, besonders im Gewann Spe-
ckacker, am Kreisverkehr und auf dem Hörd, Flaschen, Scherben und sons-
tige Abfälle, zu entsorgen sind.

c Narrenzunft Sendewelle
Zur Vorbereitung der Fasent 2026, insbesondere auch für die am 31.1 und 7.2.
stattfindenden Brauchtumsabende, lädt die Narrenzunft alle Aktiven zu gro-
ßen Einteilung, am Dienstag, 30.12., um 19 Uhr, in den Narrenschopf ein. Um
pünktliche und zahlreiche Teilnahme wird gebeten. Die Vorstandschaft.

c Musikverein Münchweier - Weihnachtsbaumsammelaktion am 10.1.
Der Musikverein sammelt Ihre ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Bitte le-
gen Sie die Bäume am Samstag, 10. Januar, bis spätestens 8.30 Uhr abholbe-
reit an der Straße ab. Für jeden abgeholten Baum bitten wir um eine Spende,
der Erlös kommt der Jugendausbildung zugute. Vielen Dank!
c Gelruewe-Ritter - Kartenvorverkauf für den Brauchtumsabend
Neuerung beim Kartenvorverkauf für den Brauchtumsabend am 24. Januar
Am Samstag, 24. Januar, um 19.59 Uhr lassen die Gelruewe-Ritter bei ihrem

Brauchtumsabend die Münchweirer Fasent wieder hochleben. Die Narren-
zunft lädt hierzu ab 18.30 Uhr in die Festhalle ein. An diesem Abend werden
die lustigen Begebenheiten des vergangenen Jahres in Münchweier und Um-
gebung aufgegriffen. Außerdem werden Sketche und Showtänze aufgeführt.
In den Pausen und nach dem Programm sorgt dieses Jahr die Band „Happy
Melody“ für Stimmung und die Gelruewe-Cocktail-Bar für ein närrisches
Ambiente. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Der Kartenvorver-
kauf findet am 3. Januar im Kellerraum der Turn- und Festhalle statt. Zwi-
schen 9 und 12 Uhr könnt Ihr die Eintrittskarten erwerben.
Bereits am Freitag, 23. Januar, steht die Gelruewe-Party mit dem Party-DJ „Re-
ne Aire“ auf dem Programm. Bei dieser Veranstaltung heißt die Narrenzunft
wieder etliche Zünfte und Guggemusiken willkommen. Für Nicht-Hästräger
kostet der Eintritt an der Abendkasse 8 Euro und ist ab 18 Jahren möglich.
Mit närrischen Grüßen, Hannah Sutterer, Schriftführerin.
c SVM aktuell - Hasenbergwanderung des SVM
Der SVM hat auch wieder eine Wanderung zum Hasenberg geplant. Aktive
und Freunde des SVM sind herzliche eingeladen. Treffpunkt ist am Montag,
29. Dezember, um 9 Uhr am Rebstock.
c DREIKÖNIGS-Glühen beim SVM!
Erstmals veranstaltet der Freundeskreis SV Münchweier am Montag, 5. Ja-
nuar, das DREIKÖNIGS-Glühen. Um die Weinbar am „Alten Sportheim“ wer-
den an Ständen kulinarisch heiße Speisen und Getränke angeboten. Limon-
cello und Flammenkuchen stehen auch auf dem Programm. Interessante Ge-
spräche bei heimeligen Melodien runden den Tag ab. Beginn ist um 14 Uhr.
Öffnungszeiten des Sportheims über die Feiertage:
Donnerstag, 25.12.: Frühschoppen ab 9 Uhr
Freitag, 26.12.: Frühschoppen ab 9 Uhr
Sonntag, 28.12.: Frühschoppen ab 9 Uhr
Donnerstag, 01.01.: Frühschoppen ab 10 Uhr
Sonntag, 04.01.: Frühschoppen ab 9 Uhr

c Kaffee-Treff am 7. Januar
Auch im neuen Jahr findet der Kaffeetreff statt. Alle Wallburger/innen und
Interessierte sind am Mittwoch, 7. Januar, von 15 bis 17 Uhr ganz herzlich
zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ins Gemeindehaus
Wallburg eingeladen. Das Team freut sich auf viele Gäste.

Save the date – Wärme.Wende.Wissen.Live
- Kostenfreie Online-Impulse in 45 Minuten

Die Online-Impulse werden live übertragen. Um teilzunehmen, besuchen
Sie die Homepage der Ortenauer Energieagentur unter www.ortenauer-en-
ergieagentur.de/aktuelles. Im jeweiligen Termin sind die Links zur Veranstal-
tung hinterlegt. Es bedarf keiner Anmeldung.
27.01.2026 / 19 Uhr – „Gemeinsam gut versorgt: Das Potenzial von Wärme-
netzen nutzen“ Fernwärme kommt zentral aus dem Heizwerk und ersetzt
den eigenen Heizkessel. Aber wie funktioniert das genau – und wie kann
man sich anschließen? Die Ortenauer Energieagentur zeigt, wo Sie sich in-
formieren können und wie es funktioniert.
29.01.2026 / 19 Uhr – „Altes Haus, neue Wärme: Wie Wärmepumpen auch
im Bestand funktionieren“ Wärmepumpen nutzen Umweltenergie – effi-
zient, klimafreundlich und zukunftsfähig. Aber passt das zu einem alten
Haus? Die Ortenauer Energieagentur erklärt Technik, Chancen und worauf
Sie achten sollten.
02.02.2026 / 19 Uhr – „Strom und Wärme speichern: So optimieren Sie Ihr
Heizsystem“ Energie selbst zu produzieren und sie auch speichern zu kön-
nen, macht unabhängig. Wie können Sie Ihre Energie am besten aufbewah-
ren und später nutzen? Die Ortenauer Energieagentur zeigt Ihnen die besten
Möglichkeiten und Technologien.
05.02.2026/19Uhr–„IhrSanierungsprojekt: Schritt fürSchrittvonder Idee
zur Umsetzung“ Eine energetische Sanierung ist mehr als neue Fenster – sie
braucht gute Planung. Welche Maßnahmen sinnvoll sind und wie Sie diese
am besten planen, erfahren Sie in diesem Online-Impuls.
09.02.2026 / 19 Uhr – „Kleine Tools, große Wirkung: Energieeffizienz und
mehr Wohnkomfort für Ihr Zuhause“ Durch Programmieren und Automati-
sieren Ihr Zuhause smart und energieeffizient gestalten? Die Ortenauer En-
ergieagentur zeigt Ihnen, wie das gelingen kann. Auch für Mietwohnungen
geeignet!

Ettenheim. Wie es seit alters her
Brauch ist, so wird auch im Jahr
2026 wieder ein Zunfttag der Reb-
und Ackerbauzunft begangen. Seit
der ersten urkundlichen Erwähnung
im Jahr 1503 findet der Tag der
Zunfterneuerung am Sebastianstag
statt. Die Mitglieder der Zunft dür-
fen sich auf diesen „Buredag“ am
Montag, 26. Januar, freuen.

Schon vor dem Dreißigjährigen
Krieg bestand die Zunft, in der
Bauern und Rebleute vereinigt wa-
ren. Als Grundlage und Zeugnis des

In Vorfreude auf den „Buredag“
Zunfttag der Reb- und Ackerbauzunft ist am 26. Januar

langjährigen Bestehens dient der
Zunft ein aus dem Jahre 1503 datier-
tes Schreiben des Zunftmeisters und
des Rates von Ettenheim an den
„strengen, vesten, fürsichtigen, ersa-
men, wißen Herren, Meister und Rat
zue Stadt Straßburg“. Die letzte gül-
tige Zunftordnung wurde von Kardi-
nal Armand Gaston von Rohan Sou-
bise im Jahre 1716 erlassen und wird
vom amtierenden Zunftmeister Peter
Seiler in der alten Zunftlade sorgsam
gehütet.

Die Stadt Ettenheim darf stolz
darauf sein, dass sich mit der hiesi-
gen Reb- und Ackerbauzunft eine der
ältesten Zünfte landesweit erhalten
hat. Die „Burezunft“ hatte als Berufs-
organisation über Jahrhunderte hin-
weg wichtige wirtschaftspolitische
und existenzielle Aufgaben und
kann in keiner Weise mit den na-
mensgleichen Narrenzünften vergli-
chen werden. Die Reb- und Acker-
bauzunft ist nicht nur die älteste Et-
tenheimer Vereinigung, sondern mit
über 450 Mitgliedern auch einer der
größten „Vereine“.

Erwerb der Mitgliedschaft
Eine Besonderheit ist auch der

Erwerb der Mitgliedschaft. Für einen
einmaligenBetragvon fünfEurower-
den Bürger aus Ettenheim und Etten-
heimweiler, die der Landwirtschaft
und dem Weinbau und deren Tradi-
tionen nahestehen, in die Zunft auf-
genommen und lebenslänglich zum
Zunftabend persönlich eingeladen.

So alt wie Zunft selbst, so alt ist
auch das Brauchtum dieses bäuerli-
chen Festtages. Der Zunfttag beginnt
mit einem Gottesdienst für die ver-

storbenen Zunftmitglieder. Danach
versammeln sich dieZunftmitglieder
im „Lamm“, wo der Zunftmeister
und seine Beisitzer neu gewählt wer-
den. Die Suche nach dem neuen
Zunftmeister und seinen vier Beisit-
zern istwie seitvielen Jahreneinege-
heime Angelegenheit, auch den
Zunftmitgliedern werden die neuen
Zunftoberen erst am 26. Januar vor-
gestellt. Eines darf jedoch schon jetzt
gesagt werden: Der Zunftmeister
wird für die nächsten drei Jahre, so
wie es die Tradition gebietet, wieder
aus Ettenheim kommen und er wird

die Nachfolge von Peter Seiler aus Et-
tenheimweiler antreten.

Höhepunkt des Zunfttages bildet
der festliche Zunftabend. Die Zunft-
ordnung schreibt vor, dass der schei-
dende Zunftmeister Peter Seiler den
Zunftabend ausrichtet. Nach dem of-
fiziellen Teil wird den Zunftmitglie-
dern in der Stadthalle ein unterhalt-
sames Programm geboten, das auf
vielfältige Weise das Leben und die
Arbeit in der Landwirtschaft und im
Weinbau zum Thema hat. Seit Jahren
ist ein lustiges Stück der Theater-
gruppe des SV Ettenheimweiler fes-
ter Bestandteil des Abends, ebenso
ein Festessen (seit eh und je „Lum-
mel und Nudeln“), die Tellersamm-
lung und die Stadtkapelle.

Die „Zünftigen“ werden eingeladen
Neben den Vorbereitungen für

das Programm laden die Beisitzer ak-
tuell die Mitglieder zum Zunftabend
ein. Früher haben die Zunftoberen in
der weniger arbeitsreichen Zeit zwi-
schen den Jahren die Mitglieder per-
sönlich eingeladen. Die Beisitzer su-
chen in diesen Tagen alle 450 „Zünf-
tigen“ auf und sprechen eine persön-
liche Einladung zu diesem Abend
aus – auch dies ist eine der vielen al-
ten Traditionen der Zunft aus den
Zeiten, in denen es noch keine Tele-
fone, E-Mails und Social Media gab.

Am Sonntag nach dem Zunfttag,
am 1. Februar, wird die Zunftlade per
Pferdekutsche beim alten Zunftmeis-
ter in Ettenheimweiler abgeholt und
zum neuen Zunftmeister überführt -
seit alter Zeit und standesgemäß tra-
gen alle Zunftmitglieder zu diesem
Anlass Anzug und Zylinder.

Gemeinsam Musik und Punsch genossen
Auskünfte beim DRV kostenfrei
Region. Im Internet tummeln sich
vermehrt Dienstleister, die Versi-
cherten der Deutschen Rentenversi-
cherung (DRV) kostenpflichtig Aus-
künfte über ihre Versichertendaten
anbieten. Beworben wird beispiels-
weise neben der Beschaffung der
Rentenauskunft vermehrt auch die
Dienstleistung, einen Versicherungs-
nummernachweis (ehemals Sozial-
versicherungsausweis) online zu be-
antragen. Die Deutsche Rentenversi-

cherung Baden-Württemberg (DRV
BW) stellt klar: Versicherte haben je-
derzeit selbst die Möglichkeit diese
Informationen kostenfrei vom Ren-
tenversicherungsträger direkt zu er-
halten. Rentenversicherungsnum-
mer (Sozialversicherungsnummer),
Versicherungsverlauf, Rentenaus-
kunft oder Renteninformation kann
man unter www.deutsche-renten-
versicherung.de anfordern und be-
kommt die Unterlagen per Post.

Die Klimaschutzmanagerin informiert

Höhepunkt des „Buredags“: der Zunftabend. Foto: privat

Münchweier. Während der Corona-Pandemie hatte der Musikverein
die alte Tradition des Kirchturmmusizierens wieder aufgenommen.
Der Ortschaftsrat hat am vierten Advent eine Einladung an die Bevöl-
kerung ausgesprochen, anlässlich des Musizierens zu Glühwein und
Punsch an das Rathaus zu kommen. Über 100 Bürger nahmen die Ein-
ladung an und spendeten den Musikern auf dem Turm kräftig Ap-
plaus. Die Besucher konnten sich in ungezwungener Atmosphäre mit-
einander unterhalten und wurden vom Ortschaftsrat bedient. Für den
Rat gab es viel Lob für diese Einladung und es kam die Bitte, dies im
nächsten Jahr zu wiederholen. Foto: Ortsverwaltung Münchweier


